
BLIK öSTERREICH 
B NDESMINISTERIUM 

SOZIALE VERWALTUNG 

Ent~~rf eines Bundesgesetzes, 
mit dem die Reisegebührenvor­
schrift 1955 abgeändert wird; 

Stellungnahme 

An 

1010 Wien, den 14. Oktober 1983 
Stubenring 1 
Telefon 7500 Telex 111145 oder 111780 

Auskunft 

Füchsl 

Klappe 6373 Durchwahl 

, ,c', GCCEJJzrl',I~1 \".11 li' 
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1 :1 "I' ". " ":1' Datum: b. c' ' ,.' :;I 

das Präsidium des Nationalrates ~~')l ~ Mtt1 ~ ~ 

Beigeschlossen werden 25 Ausfertigungen der ho. Stellung­

nahme zum Entvvurf eines Bundesgesetzes , mit dem die Reise­

gebührenvorschrift 1955 geändert vvird, übermittelt. 

Beilage 

Für den Bundesminister: 

S t ich t 

,PUr dio Richtikeit 
der ,Ausrel'rurntJII! 

0'.: 0017001 u. 0017019. LAX 0017035 bis 0017116. AA 0015008 bis 0015954. LIA 0017124 bis 0017183 
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REPUBLIK aSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM 

FOR SOZIALE VER.WALTUNG 

Zl. 10.805/5-1/83 
Entwurf eines Bundesgeset~eB, 
mit dem die ReisegebUhrenvor­
schrift 1955 abgeändert wird I 
Stellungnahme 

Zu GZ 921.080/6-11/1/83 
vom 19.9.1983 

An. 

1010 Wien, den 14. Oktober 1983 
Stubenring 1 
Telefon 7500 Telex 111145 oder 111780 

Awkunfc 

PU.chsl 

Klappe 6373 Durchwahl 

das B und ~ s k a n z 1 e r amt 

in 

Wie n 

Zu dem Entv.urf eines Bundesgesetzes , mit dem die Reisegebühren­

vorschrift 1955 abgeändert ~~rd, wird wie folgt Stellung ge­

nommen: 

Zu Artikel 1 Z 1~: 
K 

Die einheitliche Abgeltung sollte sich nach ho. Ansicht nicht 

auf Bedienstete beschränken, die aus - oder fortgebildet werden, 

sondern auch die Mitwirken~en an Schulungsveranstaltungen 

(Kursen) des Bundes erfassen. Es sind dies insbescnders Vor­

tragende, Kursleiter und Betreuungs- oder Aufsichtspersonen. 

§ 73 soll daher wie folgt lauten: 

"Die Teilnahme an Lehrveranstaltungen (Kursen) des Bundes zum 

Zwecke der eigenen Aus- und Fortbildung sowie die Vortrags- und 

Betreuungs(Aufsichts),tätigkeit bei derartigen Veranstaltungen 

begründet nur dann einen Anspruch auf Leistungen nach diesem 

Bundesgesetz, wenn diese auf Grund eines Dienstauftrages und 

darüber hinaus außerhalb des Dienstortes erfolgt. Stellt der Bund 

die Verpflegung kostenlos bei, entfällt der Anspruch auf Tages­

gebühr. Stellt der Bund eine kostenlose Nächtigungsmöglichkeit 

zur Verfügung, entfällt der Anspruch auf Nächtigungsgebühr." 

D": 00.700 ••• 00'7D". lAI ... 7D3S ." DO'7"'. AI DO'SOOI .,. 00'5'54. III 00.7124 .,. 00.7.13 
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25 AUSferti~gen dieser Stellungnahme v.urden dem Präsidium 

des Nation81rates zugeleitet. 

Für den Bundesminister: 

S t ich t 

i 

Für die Ric~tigkeit 
der Ausfer . 
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